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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung besoldungs- und beamtenrechtlicher

Vorschriften

Gesetzentwurf der Landesregierung

Drucksache 19/746
Änderungsantrag der Fraktion der SPD

Drucksache 19/790

Sehr geehrter Herr Rother,

ich danke Ihnen für die Gelegenheit, zu dem oben genannten Gesetzentwurf sowie

dem Änderungsantrag Stellung zu nehmen. Diese Möglichkeit nehme ich gerne

wahr.

Der Landesrechnungshof begrüßt, dass die Landesregierung partielle Verbesserun¬

gen von finanziellen Leistungen insbesondere im Einstiegsbereich vornehmen möch¬

te. Diese sollten aus seiner Sicht auch nicht „auf die lange Bank geschoben  werden.

Denn bereits heute macht sich der Fachkräftemangel in einigen Bereichen stark be¬

merkbar.

Die Landesregierung kündigt für 2019 ein weiteres Gesetzgebungsverfahren an. Mit

diesem sollen die Attraktivität des Landes als Arbeitgeber weiter verbessert und die
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Alimentation gestärkt werden. Dem Landesrechnungshof stellen sich in diesem Zu¬

sammenhang folgende Fragen:

- Warum ist das weitere Gesetzgebungsverfahren erst für 2019 vorgesehen?

- Welche einzelnen Maßnahmen werden gegenwärtig diskutiert?

- Welche Gesamtstrategie verfolgt die Landesregierung?

Der Änderungsantrag der Fraktion der SPD entspricht weitgehend ihrem Gesetzent¬

wurf vom 12.12.2017, Drucksache 19/368 (neu). Zu diesem nahm der Landesrech¬

nungshof mit Schreiben vom 31.01.2018 Stellung, vgl. Umdruck 19/583. An dieser

Stellungnahme hält er fest.

Mit freundlichem Gruß




